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— Bekanntmachungen des Bürgermeisters —

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis/ 
Wahlberechtigtenverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen/Abstimmungsscheinen  
für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag und der Einwohnerbefragung in den Ortsteilen 

Großbeuthen und Thyrow am 23.02.2025
1.	 Das Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis für die Bundes-

tagswahl für die Stadt Trebbin und die Einwohnerbefragung für die 
Ortsteile Großbeuthen und Thyrow wird in der Zeit vom 03.02.2025 
bis 07.02.2025 für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Die 
Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Einwohner-
meldewesen, Markt 1–3, 14959 Trebbin (Rathaus, Zimmer 5) wie folgt 
möglich:

	 Montag	 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 15.30 Uhr
	 Dienstag	 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
	 Mittwoch	 geschlossen
	 Donnerstag	 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 15.30 Uhr
	 Freitag	 geschlossen

	 Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit, 
der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wähler-
verzeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragenen Personen über-
prüfen will, hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses/Wahl-
berechtigtenverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von wahlberechtigten Personen, 
für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

	 Das Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis wird im automa-
tischen Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensicht-
gerät möglich.

	 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein/Abstimmungsschein 
hat. 

2.	 Wer das Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 03.02.2025 bis zum 
07.02.2025, 12 Uhr bei der Wahlbehörde Einspruch einlegen. Der Ein-

spruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden.

3.	 Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenver-
zeichnis eingetragen sind, erhalten bis zum 02.02.2025 eine Wahlbe-
nachrichtigung. 

	 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis/Wahlbe-
rechtigtenverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

	
4.	 Wer über einen Wahlschein für die Bundestagswahl verfügt, kann an 

der Wahl im Wahlkreis 62 – Dahme-Spreewald – Teltow Fläming 
III – Oberspreewald-Lausitz I durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahllokal (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

	 Wer über einen Abstimmungsschein für die Einwohnerbefragung ver-
fügt, kann an der Wahl durch Briefwahl oder durch Stimmabgabe nur in 
den Wahllokalen abstimmen, die auch an der Einwohnerbefragung des 
jeweiligen Ortsteiles teilnehmen.

5.	 Einen Wahlschein bzw. Abstimmungsschein für die Ortsteile Groß-
beuthen und Thyrow erhält auf Antrag

5.1.	eine in das Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis eingetra-
gene wahlberechtigte Person

5.2.	eine nicht in das Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis ein-
getragene wahlberechtigte Person
a)	 wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist 

auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenverzeich-
nis oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis/Wahlbe-
rechtigtenverzeichnis versäumt hat,

b)	 wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist oder der Einspruchsfrist entstanden ist,

c)	 wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und 
die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses/
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Wahlberechtigtenverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde 
gelangt ist.

	 Wahlscheine bzw. Abstimmungsscheine können von in das Wählerver-
zeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragenen wahlberechtigten 
Personen bis zum 21.02.2025, 15.00 Uhr, bei der Stadt Trebbin mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden.

	 Mündliche und persönliche Beantragung 
	 im Einwohnermeldewesen Markt 1-3, 14959 Trebbin
	 Montag	 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 15.30 Uhr
	 Dienstag	 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
	 Donnerstag	 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 15.30 Uhr

	 Im Falle einer nachweislich plötzlichen Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis 23.02.2025, 15.00 Uhr gestellt 
werden. 

	 Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der bean-
tragte Wahlschein/Abstimmungsschein nicht zugegangen ist, kann ihr 
bis zum 22.02.2025, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein/Abstimmungs-
schein erteilt werden. 

	 Nicht in das Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis eingetra-
gene wahlberechtigte Personen können aus den unter 5.2 Buchstabe 
a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins/Abstimmungsscheins noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 

	 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Eine 
wahlberechtigte Person mit Behinderung kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

6.	 Mit dem Wahlschein für die Bundestagswahl erhält die wahlberechtigte 
Person:
–	 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
–	 einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
–	 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzu-

senden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und 
–	 ein Merkblatt für die Briefwahl

	 Mit dem Abstimmungsschein für die Einwohnerbefragung erhält die 
wahlberechtigte Person:
–	 für Thyrow drei amtliche Stimmzettel und für Großbeuthen einen 

amtlichen Stimmzettel,

–	 einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
–	 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzu-

senden ist, versehenen grünen Wahlbriefumschlag und 
–	 ein Merkblatt für die Briefwahl.

	 Die Abholung von Wahlschein/Abstimmungsschein und Briefwahlun-
terlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
für die Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier wahlberechtigte Personen vertritt. Dies hat sie bei der 
Stadt Trebbin vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
chern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

	 Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur 
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf tech-
nische Hilfe bei der Kundgabe von der wahlberechtigten Person selbst 
getroffene und geäußerte Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtig-
ten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kennt-
nisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung bei der Wahl einer ande-
ren Person erlangt hat.

	 Bei der Briefwahl muss die wählende Person den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein/Abstimmungsschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.

	 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne be-
sondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post unent-
geltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

Trebbin, den 24.01.2025

Ronny Haase
Bürgermeister

Wahlbekanntmachung 

Am 23.02.2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag und in den 
Ortsteilen Großbeuthen und Thyrow die Einwohnerbefragung statt. 
1.	 Die Wahl dauert von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Die Einwohnerbefragung 

in den Ortsteilen Großbeuthen und Thyrow finden zeitgleich zur Bundes-
tagswahl statt.

2.	 Die Stadt Trebbin ist in 18 allgemeine Wahlbezirke aufgeteilt. 
	 In den Wahlbenachrichtigungen, die den wahlberechtigten Personen in 

der Zeit vom 24.01.2025 bis 02.02.2025 übersandt worden sind, ist der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die wahlberechtigte 
Person zu wählen hat.

	 Die Briefwahlvorstände für die Bundestagswahl treten zur Ermittlung 
des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr im Rathaus (Sitzungssaal), 
Markt 1-3, 14959 Trebbin und in der Goetheoberschule Trebbin (Raum 
1.0), Goethestraße 18, 14959 Trebbin zusammen.

3.	 Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in deren Wählerverzeichnis/Wahlberechtigtenverzeichnis 
sie eingetragen ist.

3.1.	Bundestagswahl
	 Jede wählende Person hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. Der 

Stimmzettel erhält jeweils unter fortlaufender Nummer
a)	 für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Be-

werberinnen und Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge 
unter Angabe der Partei, sofern sie ein Kurzbezeichnung verwen-
det, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem Namen jeder Bewerberin bzw. jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

b)	 für die Wahl nach Landesliste in blauem Druck die Bezeichnung der 
Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, 
sowie jeweils die Namen der ersten fünf Bewerberinnen und Be-
werber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteien-
bezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

	 Die wählende Person gibt ihre Erststimme in der Weise ab,
–	 dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch 

ein in einem Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, für welche Bewerberin bzw. Bewerber sie gelten soll,
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	 und ihre Zweitstimme in dieser Weise
–	 dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch 

ein in einem Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, für welche Landesliste sie gelten soll. 

3.2.	Einwohnerbefragung in den Ortsteilen Großbeuthen und Thyrow
	 Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, dass sie auf 

dem jeweiligen Stimmzettel den dort gestellten Abstimmungstext be-
antwortet und bei den Worten „Ja“ oder „Nein“ befindlichen Kreisen 
ein Kreuz einsetzt oder auf andere Weise ihren Willen zweifelsfrei 
kenntlich macht. 

	 Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine 
des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe für andere 
nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder ge-
filmt werden. 

	 Die abgegebene Stimme ist ungültig, wenn der Stimmzettel nicht amt-
lich hergestellt oder für einen anderen Wahlkreis gültig ist, den Willen 
der wählenden Person nicht zweifelsfrei erkennen lässt und/oder durch-
gestrichen, durchgerissen oder durchgeschnitten ist.

4.	 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.	 Wählende Personen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a)	 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-

kreises oder 
b)	 durch Briefwahl

	 teilnehmen.

	 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadt Trebbin einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 

einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens 
am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

6.	 Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertre-
ter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Absatz 4 
Bundeswahlgesetz).

	 Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig ist oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer wahlberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberech-
tigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 Bundeswahlgesetz).

	 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl her-
beiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer 
im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der 
wahlberechtigten Person oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
der wahlberechtigten Person eine Stimme abgibt § 107a Absatz 1 und 
3 Strafgesetzbuch). 

Trebbin, den 24.01.2025

Ronny Haase
Bürgermeister
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Bekanntmachung über die Möglichkeit der Einsichtnahme in den geprüften  
Jahresabschluss 2020 der Stadt Trebbin

Auf Grund des § 80 Absatz 5 der BbgKVerf wird der von Stadtverordnetenver-
sammlung am 04.12.2024 beschlossene Jahresabschluss 2020 
(Beschluss-Nr. 0105/24) bekannt gemacht.

Der geprüfte Jahresabschluss 2020 mit seinen Anlagen liegt zur Einsicht-
nahme (nach telefonischer Terminvereinbarung) für jedermann während 
der Öffnungszeiten in der Stadtverwaltung Trebbin, Kirchplatz 4, Zimmer 6, 
14959 Trebbin, öffentlich aus. 

Öffnungszeiten:
Montag	 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Dienstag	 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr	 und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag	 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr	 und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag	 geschlossen

Trebbin, den 06.01.2025

Ronny Haase
Bürgermeister

– Ende des Amtsblattes für die Stadt Trebbin –
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Information  
der Stadtverwaltung Trebbin
Stadtverwaltung

Stadt Trebbin
Markt 1–3
14959 Trebbin
Tel.: (03 37 31) 84 20
E-Mail: rathaus@stadt-trebbin.de

Sprechzeiten der Stadtverwaltung

Montag und Donnerstag	 09.00–12.00 Uhr und 13.00–15.30 Uhr
Dienstag			  09.00–12.00 Uhr und 13.00–18.00 Uhr
Mittwoch + Freitag	 geschlossen – telefonische 
			   Erreichbarkeit von 9:00–12:00 Uhr

Anliegen in der Meldestelle / im Einwohnermeldeamt 
können nur nach vorheriger Terminvereinbarung 
erledigt werden.

(Beantragung Personalausweis oder Reisepass, Abgabe Führer-
scheinunterlagen, Meldebescheinigung, An- und Ummeldung des 
Wohnsitzes, Beantragung eines Führungszeugnisses) 
Bitte nutzen Sie die Online-Terminvergabe auf dieser Internetseite
https://www.terminland.de/stadt-trebbin/
(Auch zu finden auf www.stadt-trebbin.de – auf der Startseite oben 
rechts – Online-Terminvergabe für Einwohnermeldeamt)

Schließtage der Stadtverwaltung 2025:

Fr. 02.05.2025 + Sa. 03.05.2025 (Ersatztermin 10.05.2025)
Sa. 04.10.2025 (Ersatztermin 11.10.2025)
Sa. 01.11.2025 (Ersatztermin 08.11.2025)

Die Stadt Trebbin bedankt sich herzlich, auch im 
Namen der Seniorinnen und Senioren, für die zahl-
reichen Spenden zur Seniorenweihnachtsfeier 2024

•	May Malerbetrieb GmbH
•	Michael Kliesener
•	Zahnarztpraxis Dagmar Corell
•	Tischlerei Seidlitz
•	Taxiunternehmen Preß
•	Stollin GbR – Sanitär Heizung 
•	Schaldach + Schröter Dachbau GmbH
•	Muder Elektroinstallation GbR
•	Blumenhaus Böttcher – Stefanie Busse 
•	RW Wand- und Bodentechnik – Robert Wollschläger
•	Redeker Consult Luckenwalde Ingenieurgesellschaft
•	GEMTEC GmbH
•	Kohl Liegenschaftsgesellschaft mbH
•	Elektro Peukert – Gerd Peukert
•	Häusliche Krankenpflege – URSULA POESCHL
•	Zahnarztpraxis Beate Beatrix Tückmantel
•	Bauklempnerei Kliesener
•	TREWO-Städtische Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft
•	Tischlerei Thiem – Silke Gellenthin
•	Rehmann Metallbau GmbH
•	Schornsteinfegermeister Torsten Behrisch
•	Modesta Betriebs GmbH & Co.KG
•	Zahnarztpraxis Jacqueline Leese
•	Dipl.Ing. Pfaender GmbH
•	Eiscafé Bärbel Kolberg
•	Naturheilpraxis Ines Dietrich-Egert
•	Frauenarztpraxis BAG Regina Duncker und Jana Struzenberg
•	Airmax Gebäudetechnik GmbH
•	Aktiv Sport – Trebbin Physiotherapie Wiechmann
•	Glasermeister Frank Hönow
•	vedaccon GmbH & Co. KG
•	Paul Hänchen, Eisenwaren Inhaber Andreas Öhler e.K.
•	Matthias Busse GmbH

Minijob als Hausmeister (w/m/d)  
für das Gemeindezentrum Thyrow
Die Stadt Trebbin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
Pauschalkraft auf Minijob-Basis für Hausmeistertätigkeiten im 
Gemeindezentrum Thyrow. Die Bezahlung erfolgt nach Mindestlohn.

Ihre Aufgaben:
•	Vertretung Übergabe der Räumlichkeiten bei Vermietungen, 

inklusive Einweisung 
•	Vertretung Abnahme der Räumlichkeiten nach Veranstaltungen, 
Kontrolle auf Sauberkeit und Schäden

•	Durchführung des Winterdienstes (z. B. Schneeräumen und 
Streuen von Gehwegen)

•	Unterstützung bei kleineren Reparaturen und Instandhaltungs
arbeiten

•	Grünflächenpflege, Pflege Außenanlagen 

Ihr Profil:
•	Zuverlässige, eigenverantwortliche und flexible Arbeitsweise
•	Bereitschaft zu Einsätzen, auch abends und an Wochenenden
•	Handwerkliches Geschick 

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an: bewerbung@stadt-trebbin.de

Handelsvertretung Sonnenschein Trebbin ist jetzt

Service Agentur Kietzer!

STROM & GAS
zum kleinen Preis

Falko Kietzer
Lindenallee 10, 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf

IHR KOSTENLOSER RUNDUMSERVICE
Telefon:  03 34 39 - 18 42 33
Handy:  0177 - 2 45 17 33
E-Mail:  FKS2021@gmx.net

Versorger-

probleme/
Preis-

erhöhung?

Termin

vereinbaren!

Ich wünsche all meinen Kunden ein  
gesundes und glückliches neues Jahr.

Mobile Praxis für Mensch und Tier
Sabrina Jänsch 
Massagetherapeutin/ Fachpraktikerin für 
Wellness, Gesundheit und Prävention 
Tierheilpraktikerin/ Tierphysiotherapeutin 
www.thp-trebbin.de



TREBBINER ANZEIGER | 24. Januar 2025 | Woche 4  | 7 |

Neujahrsempfang der Stadt Trebbin
Der jährliche Neujahrsempfang 
fand am 09.01.2025 im Gemein-
dezentrums Thyrow statt. 
150 geladene Gäste verbrachten 
einen kulturvollen Abend. Die 
erste Hälfte des Abends wurde 
musikalisch umrahmt von der 
Trommelgruppe „Drums Alive“, 
der Ludwigsfelder Parkinson-
Selbsthilfe, unter der Leitung 
von Bodo Fröhndrich. Sie 
veranstalteten Erstaunliches 
mit zwei Holzstäben und den 
grünen Gymnastikbällen. Mit 
ihrem Trommel-Projekt gaben 
sie der Krankheit Parkinson 
eine Stimme und sorgten für 
große Aufmerksamkeit. Wir 
freuten uns sehr über diesen 
musikalischen Einsatz und sind 
gespannt auf weitere Auftritte!
In seiner Neujahrsansprache 
verknüpfte der Bürgermeister 

historische Fakten mit dem 
Jetzt und sprach über zahlreiche 
Projekte der Stadt Trebbin, die 
im vergangenen Jahr ihren 
Abschluss finden konnten. 
Zudem würdigte er die lang
jährigen Verdienste der drei 

ausgeschiedenen Ortsvorsteher 
aus Märkisch Wilmersdorf, 
Stangenhagen und Groß-
beuthen sowie die langjährige 
Tätigkeit der stellvertretenen 
Bürgermeisterin Ina Schulze, 
die Anfang Februar in den 

wohlverdienten Ruhestand 
gehen wird. Es war ein bunter 
Abend mit vielen spannenden 
Gästen aus Politik, Sozialver-
bänden, Vereinen, Feuerwehr, 
ortsansässigen Firmen usw.  
Die Zeit wurde genutzt, um 
bekannte Gesichter wiederzu
sehen, aber auch neue Kontakte 
zu knüpfen und zu netzwerken.
Die Stadt Trebbin bedankt sich 
bei allen Beteiligten vor und 
hinter den Kulissen für die 
Unterstützung, die angeneh-
men Gespräche sowie die große 
positive Resonanz auf diese 
Veranstaltung. Wir freuen uns 
auf die weitere wertschätzende 
Zusammenarbeit im neuen 
Jahr! 

Stadt Trebbin
Abt.3, Team Kultur, CH

Fahrradboxen am Bahnhof Trebbin –  
sicher, praktisch und zentral
Trebbin hat einen weiteren 
Schritt in Richtung fahrrad-
freundliche Infrastruktur 
vollzogen: Die Fahrradboxen, 
bisher am Clauerthaus zu 
finden, wurden an den Bahnhof 
Trebbin verlegt. Diese Maßnah-
me ist Teil der Bemühungen, die 
Nutzung des Fahrrads als 
nachhaltiges Verkehrsmittel zu 
fördern und Pendlerinnen und 
Pendlern eine sichere und 
komfortable Möglichkeit zu 
bieten, ihr Fahrrad abzustellen.

Eine durchdachte Verlagerung
Die Entscheidung, die Fahrrad-
boxen vom Clauerthaus an den 
Bahnhof zu verlegen, hat 
mehrere Vorteile. Der Bahnhof 

ist ein zentraler Verkehrskno-
tenpunkt für viele Bürgerinnen 
und Bürger, die täglich mit der 
Bahn zur Arbeit, Schule oder 
Freizeitaktivitäten fahren. 
Durch die neue Platzierung 
werden diese Wege erleichtert, 
da die Kombination von 
Fahrrad und Bahn noch attrakti-
ver wird. Die Fahrradboxen 
können zu einem monatlichen 
Mietpreis von lediglich 10 Euro 
genutzt werden. Interessierte 
wenden sich bitte an den 
zuständigen Mitarbeiter der 
Stadt Trebbin, erreichbar unter 
der Telefonnummer 033731 
84252.
Mit der Verlagerung der Fahr-
radboxen soll ein klares Zeichen 

für umweltfreundliche Mobili-
tät gesetzt werden. Die Kombi-
nation von Fahrrad und Bahn 
als nachhaltige Alternative zum 
Auto wird so aktiv unterstützt. 
Die Bereitstellung der Fahrrad-
boxen ist über das Bundesmi-

nisterium für Wirtschaft und 
Klimaschutz mit dem Pro-
gramm „Klimaschutz durch 
Radverkehr“ gefördert worden.

Stadt Trebbin
Abteilung Tiefbau / Umwelt
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Verwendung der zukünftigen kommunalen Einnahmen aus 
Photovoltaik-Freiflächen- und Windenergieanlagen –  
Wie profitieren die betroffenen Ortsteile von den kommunalen Einnahmen aus diesen Anlagen?

Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Trebbin hat am 04.12.2024 eine für Trebbin allgemeingülti-
ge Selbstbindungsregelung zur Verwendung von zukünftigen kom-
munalen Einnahmen aus Photovoltaik-Freiflächen- und Windener-
gieanlagen beschlossen. Die Selbstbindungsregelung schafft Leitplan-
ken und Transparenz bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich der 
Mittelverwendung in den Ortsteilen im Rahmen der Haushaltspla-
nung. Die betroffenen Ortsteile können und sollen dabei Vorschläge 
für die Verwendung des „Solar-Euros“ und des „Wind-Euros“ einbrin-
gen. In der Haushaltsplanung werden diese Einnahmen mit der 
geplanten Verwendung in den betroffenen Ortsteilen gegenüberge-
stellt. 

Mit den Einnahmen ist es möglich, ganz konkrete Vorhaben in den 
jeweils betroffenen Ortsteilen, wie z. B.
•	Modernisierung der örtlichen Kita
•	Sanierungen von Straßen und Gehwegen im Ortsteil
•	Sanierung des Gemeindehauses 
•	Verbesserung der Situation hinsichtlich der Spiel- und Sportplätze 

im Ortsteil 
umzusetzen, was ohne diese Gelder angesichts der weiterhin 
angespannten finanziellen Situation der Stadt Trebbin in der Form 
nicht möglich ist. Zusätzlich wird mit den Einnahmen das Ortsteil-
budget, abhängig von der Einwohnerzahl des betroffenen Ortsteils, 
vervielfacht. Über das Ortsteilbudget kann der jeweilige Ortsteil 
weitgehend eigenständig verfügen. Damit sind auch in Kombinati-
on mit weiteren Fördermittelquellen zusätzliche größere Maßnah-
men möglich. Insgesamt werden somit die betroffenen Ortsteile 
direkt und spürbar von den Einnahmen profitieren. Da jedoch ein 
Teil der finanziellen Mittel auch im gesamten Gemeindegebiet (z. B. 
zur Verbesserung der Schul-, Kita- und Hortsituation im Allgemei-
nen sowie für die Sanierung von Gemeindestraßen- und Gehwe-
gen) eingesetzt wird, sollen alle Bewohnerinnen und Bewohner der 
Stadt Trebbin von den Einnahmen profitieren.

Folgend wird näher auf den Hintergrund und den Inhalt der Selbst-
bindungsregelung eingegangen. Zusätzlich wird im nächsten 
Bauausschuss der Stadt Trebbin am 27.01.2025 ab 18:30 Uhr im 
Gemeindezentrum, Thyrower Bahnhofstraße 89 in 14959 Trebbin, 
OT Thyrow, die Thematik erörtert. Auch werden in dem Ausschuss 
die geplanten Vorhaben der PV-Freiflächenanlagen auf den  
Gemarkungen Thyrow und Großbeuthen erneut vorgestellt. Die 
Einwohnerbefragung in Thyrow und Großbeuthen zu diesen 
Anlagen findet mit der Bundestagswahl am 23.02.2025 statt.

In den verschieden öffentlichen Ausschüssen der Stadt Trebbin, in 
Einwohnerversammlungen und in den Medien wurde bereits über 
das Thema Windenergie- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen in 
Trebbin berichtet und kontrovers diskutiert. Dabei wurde auch die 
Verteilung der potenziellen, zukünftigen kommunalen Einnahmen 
thematisiert. 
Grundsätzlich können brandenburgische Kommunen folgende 
Einnahmen speziell durch Photovoltaik-Freiflächen- und Windener-
gieanlagen generieren:
•	Jährlich 0,2 Cent je eingespeister KW/h einer Photovoltaik-Freiflä-

chen- und Windenergieanlage (Basis ist § 6 Erneuerbare-Energie-
gesetz (EEG)). Die Abgabe durch die Betreiber ist jedoch nicht 
verpflichtend.

•	Jährlich 2.000 Euro pro Megawatt für nach dem 31.12.2024 in 
Betrieb genommenen Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Basis  
dafür ist das Photovoltaik-Freiflächenanlagen-Abgabengesetz 

(BbgPVAbgG) auch „Solar-Euro“ genannt. Die Abgabe ist durch die 
Betreiber verpflichtend.

•	Jährlich 10.000 Euro (Stand 01.01.2025) je nach dem 31.12.2019 in 
Betrieb gegangene Windenergieanlage. Basis dafür ist das Wind
energieanlagenabgabengesetz (BbgWindAbgG) auch „Wind-Euro“ 
genannt. Die Abgabe ist durch die Betreiber verpflichtend.

Ende 2023 haben die Stadtverordneten der Stadt Trebbin der 
Verwaltung den Auftrag erteilt, eine Selbstbindungsregelung zu 
entwickeln, die im Allgemeinen die Mittelverwendung von zukünf-
tigen Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Gemeindegebiet Trebbin 
grundsätzlich regelt. Im Laufe des Jahres 2024 wurde diese Rege-
lung, unter Einbeziehung der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher 
sowie des Finanzausschusses, entwickelt. Dabei wurde auch das 
Vorgehen der Mittelverwendung von zukünftigen Einnahmen aus 
Windenergieanlagen berücksichtigt. In der Stadtverordnetenver-
sammlung am 04.12.2024 wurde dieser Selbstbindungsregelung 
mehrheitlich zugestimmt.
Dabei stehen folgende grundsätzliche Überlegungen dahinter:
•	Die betroffenen Ortsteile sollen direkt und spürbar von den 

Einnahmen profitieren
•	Die betroffenen Ortsteile sollen auf Basis von Prognosen hinsicht-
lich der erwarteten Einnahmen selbstständig Vorschläge über die 
Mittelverwendung in die Haushaltsplanung einbringen

•	Über einen Teil der Einnahmen sollen die betroffenen Ortsteile 
mittels einer Vervielfachung des bisherigen Ortsteilbudgets 
eigenständig verfügen können.

•	Ein Teil der Einnahmen soll auch für ganz Trebbin betreffende 
Themen (z. B. allgemeine Situation der Schulen, Kitas, Horte, 
Straßen und Gehwege) verwendet werden

Ein Ortsteil gilt als betroffen, wenn sich auf seiner Gemarkung eine 
nach dem 31.12.2024 angeschlossene Freiflächensolaranlage 
befindet oder sich der Ortsteil in einem 3 km Umkreis einer nach 
dem 31.12.2019 erbauten Windenergieanlage befindet.  

Konkret sieht die Selbstbindungsregelung vor, dass:
•	Die von den Einnahmen betroffenen Ortsteile im Vorfeld der 
zukünftigen Haushaltsplanungen Informationen hinsichtlich der 
erwarteten kommunalen Einnahmen aus „Wind- und Solar-Euro“ 
für die nächsten zwei Jahre erhalten.

•	Die Ortsteile können Vorschläge entwickeln, wie diese Gelder im 
Interesse der Bürger vor Ort für die Verbesserung der Infrastruktur 
eingesetzt werden sollen.

•	Die Verwaltung prüft diese Vorschläge im Vorfeld der Haushalts-
planung auf grundsätzliche Umsetzbarkeit und bewertet diese. 

•	Vorschläge zur Mittelverwendung in den betroffenen Ortsteilen 
werden im Vorbericht der Haushaltsplanung dokumentiert und je 
Ortsteil mit den erwarteten Einnahmen gegenübergestellt.

•	Die Mittelverwendung wird im Rahmen der jeweiligen Haushalts-
planung final durch die Stadtverordneten beschlossen und ist 
damit Teil des Haushaltsplans.

•	Über die Mittelverwendung der Einnahmen aus dem Erneuerba-
re-Energiegesetz (0,2 Cent je eingespeister KW/h) wird ebenfalls 
im Rahmen der Haushaltsplanung entschieden. Dabei kommen 
u. a. folgende Themen zur Mittelverwendung in Frage:	
–	Beitrag zur Finanzierung des Hortneubaus
–	Modernisierung der Trebbiner Schulen
–	Sanieren von Gemeindestraßen
–	Verbesserung der Situation hinsichtlich Sport- und Kulturange-

boten

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•	Zusätzlich wird das jährliche Ortsteilbudget der betroffenen 
Ortsteile deutlich erhöht
–	aus „Solar-Euro“:  um 10 Euro je Einwohner des Ortsteils
–	aus „Wind-Euro“: um 10 Euro je Einwohner des Ortsteils
–	aus EEG: um 5 Euro je Einwohner des Ortsteils

Wenn ein Ortsteil sowohl von Freiflächensolar- als auch Windener-
gieanlagen betroffen ist, kann sich damit insgesamt das jährliche 
Ortsteilbudgets um bis zu 25 Euro je Einwohner erhöhen. Dies ist 
eine Vervielfachung des bisherigen Ortsteilbudgets („Kultur-Cent“ 
beträgt 2 Euro je Einwohner + 500 Euro als Sockelbetrag).
Mit dieser Selbstbindungsregelung profitiert ein betroffener Ortsteil 
3-fach von den kommunalen Einnahmen aus den Erneuerbaren 
Energien. In dem Ortsteil können selbstbestimmte Maßnahmen 
durchgeführt werden, das Ortsteilbudget wird vervielfacht und 
zusätzlich profitiert der Ortsteil vom Einsatz der Mittel durch die 
Verbesserung der Infrastruktur im gesamten Gemeindegebiet. Die 
Verwendung eines Teils der finanziellen Mittel im gesamten 
Gemeindegebiet stellt auch sicher, dass alle Bewohnerinnen und 
Bewohner der Stadt Trebbin von den Einnahmen profitieren. 

Ronny Haase
Bürgermeister

Ausbau Waldstraße abgeschlossen – offizielle Übergabe
Ein weiteres mit 90 Prozent der 
Baukosten gefördertes Tiefbau-
projekt konnte 2024 erfolgreich 
abgeschlossen werden.
Am 17.12.2024 zerschnitten 
Bürgermeister Ronny Haase, 
der Vorsitzende der Trebbiner 
Stadtverordnetenversammlung 
Paul Schuchardt sowie der 
Löwendorfer Ortsvorsteher 
Christian Schaele das Rote Band 
nach den Dankesworten des 
Bürgermeisters. Auch Bürger-
meister a. D. Thomas Berger, 
unter dessen Führung das 
Vorhaben vorbereitet wurde, 
der Löwendorfer Ortsbeirat und 
viele Löwendorferinnen und 
Löwendorfer überzeugten sich 
vom sehr guten Zustand der 
neuen Straße.
Für die Maßnahme in der 
Waldstraße, die auch als 
Verbindungsstück zum Europäi-

schen Wanderweg E10 sowie 
als Zufahrtsstraße für den 
Besuch des Löwendorfer 
Aussichtsturmes fungiert, hat 
die Stadt Trebbin eine Zuwen-
dung über das Programm: 
Förderung der Ländlichen 
Entwicklung im Rahmen von 

LEADER erhalten.
Die um 1900 mit Lesesteinpflas-
ter gebaute Straße befand sich 
in einem desolaten Zustand. 
Um den dörflichen und histori-
schen Charakter der Straße zu 
erhalten ist beim Ausbau 
gekollertes Pflaster verwendet 

worden.
Ein großer Dank geht an das 
Planungsbüro Haßmann & 
Kaula aus Potsdam sowie das 
bauausführende Unternehmen 
ZBO Jessen.

Stadt Trebbin
Abteilung Tiefbau / Umwelt


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Neues aus der Stadtbibliothek „Hans Clauert“

Ausgewähltes für Kinder und Erwachsene
Willkommen in 2025. Ein 
gesundes neues, glückliches, 
zufriedenes Medienjahr für Sie 
und uns! Die überarbeitete 
Bibliothekssatzung finden Sie 
im letzten Amtsblatt, bitte 
beachten sie die veränderten 
Nutzerkonditionen. Danke!  
 
Trebbiner-Lesejahr 
Uns erwartet ein spannendes, 
gemeinsames Lesejahr –
das wünsche ich mir für Sie, und 
für mich: Heyers, Anika. 
Es soll uns ablenken, von dem 
Alltag, das wäre schön, 
in der Welt herrscht großer 
Unmut und Gestöhn. 
Es soll uns mit neuen 
Ideen versorgen und 
uns in die richtige 
Richtung einnorden. 
Es soll uns Abenteuer 
schenken, ohne dass wir 
uns Knie oder Zehen 
verrenken. 
Es soll uns einander näher 
bringen, indem wir in 
Geschichten und Gefühle 
anderer eindringen. 
Es soll die Kommunikation 
erleichtern, indem wir unseren 
Sprachschatz erweitern. 
Es soll unser Bedürfnis nach 
Neugier stillen und nebenbei 
können wir ganz leicht chillen! 
Es soll uns aufklären über dies 
und das – Ihnen ganz, ganz viel 
Lese-Spaß! 

Im Januar hat die Stadt 
Trebbin folgendes für Sie: 

Alexa Hennig von Lange – 
„Vielleicht können wir 
glücklich sein“* „Mitte der 
Vierzigerjahre rückt die Front 
immer näher an Deutschland 
heran. Klara ist inzwischen 

Mutter von 
vier kleinen 
Kindern, 
während ihr 

Mann Gustav 
in Schlesien ums 

Überleben kämpft. 
Zwischen Bombennächten, 
Hunger, Terror und Angst 
versucht Klara, ihren Kindern 
eine halbwegs unbeschwerte 
Kindheit zu ermöglichen – doch 
die Schuldgefühle, das jüdische 
Mädchen Tolla weggegeben zu 
haben, wüten in ihr. […]“

Oliver Pötzsch – „Die Henker-
stochter und das Vermächtnis 
des Henkers“* 
„1683: Das Reich ist in Gefahr, 
denn das osmanische Heer 
steht kurz vor Wien und ein 
vernichtender Krieg scheint 
unausweichlich. Auch um den 
alten Henker Jakob Kuisl steht 
es schlecht, körperliche Schmer-
zen und Sorgen plagen ihn. 
Umso erstaunter ist er, als er 
einen Brief von seinem frühe-
ren Weggefährten Nepomuk 

erhält, der ihn bittet, nach 
Passau zu kommen, um bei der 
Bergung eines Schatzes zu 
helfen. [...]“*   

Kat Leyh – „Snapdragon“* 
[Jugendbuch]
„Ihre Mutter hat Snapdragon, 
genannt Snap, nach ihrer 
Lieblingsblume benannt, das ist 
eine Familientradition. So weit, 
so normal. In der Stadt, in der 
sie lebt, gibt es eine Hexe. 
Zumindest geht das Gerücht 
um. Aber auf den ersten Blick 
scheint Jacks nur eine Kutte 
tragende, internetaffine alte 
Dame zu sein, die Skelette von 
überfahrenen Tieren online 
verkauft. [..]“

Jeff Kinney – „So ein 
Schlamassel“* [Kinderbuch]
„Es sind Sommerferien! Aber 
anstatt mit seinem besten 
Freund Rupert abzuhängen, 
heißt es für Greg dieses Jahr: 
Familienurlaub auf der Insel 
Knitterfels. Die gesamte Familie 
auf einem Haufen, in einem 

winzigen Strandhaus und bei 
brütender Hitze? Wenn das 
nicht die perfekten Zutaten für 
eine riesengroße Katastrophe 
sind!“

Anne Jacobs – „Der Dorfladen. 
Was das Leben verspricht“*  
„Ganz unterschiedliche Lebens-
wege warten auf die Schwes-
tern vom Dorfladen – doch ihre 
Heimat wird ihre Herzen für 
immer verbinden … Dingelbach, 
am Fuße des Taunus, 1925. Der 
kleine Dorfladen der Familie 
Haller ist nach wie vor der 
Dreh- und Angelpunkt, das 
Herzstück, des ganzen Ortes. 
Aber Einiges hat sich doch 
verändert. […]“

*Unbezahlte Werbung 

Gute Unterhaltung wünscht 
Stadt Trebbin, mit Stadtbibliothek 

Hans Clauert, Anika Heyer 

SAVE THE DATE:
• 26.02.25 10:00 – 13:00 Uhr,  
VHS TF Smartphone-Nutzung 
für Einsteiger (unter Vorbehalt) 
• 27.02.25 18:00 – 20:15 Uhr,  
VHS TF Sicher online: Kinder-
konten schützen und Schutz-
maßnahmen leicht gemacht 
(unter Vorbehalt)  
• 04.04.25 Bundesweite 
lange Nacht der Bibliothe-
ken – Details folgen auf der 
Bibliothekshomepage & Social 
Media 

* VHS TF = Volkhochschule 
Teltow-Fläming, Kontakt  
 03371 608–3140, Anmel-
dung 7 Tage vor Kursbeginn!

 „Hans Clauert“ 
Bibliothek

im Januar

Neuerscheinungen

www.heimatblatt.de

Logo Heimatblatt Brandenburg Verlag

Schriften:
Univers 57 Condensed
Univers 47 CondensedLight, bold

Heimatblatt
BRANDENBURG

Verlag

Heimatblatt
BRANDENBURG

Verlag

Ortszeitung 
online lesen direkt – lokal – vor Ort!
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Neues aus der Stadtbibliothek „Hans Clauert“

Unsere Städtepartnerschaft:  
Dieses Jahr in Richtung Weil am Rhein
Der Termin steht schon lange 
fest und wir freuen uns, im Juni 
2025 unseren Freunden in Weil 
am Rhein wieder einen Besuch 
abstatten zu können.
Freunde besuchen kann man ja 
ständig, aber in einer Gruppe 
von bisher 18 Personen ist das 
nicht alltäglich. Vom 11.06. bis 
15.06.2025 verbringen wir 
wieder eine schöne Zeit mit den 
Weilern. Viele sind bei ihren 
langjährigen Gastgebern 
untergebracht, einige bekom-
men ein neues Quartier – alle 
werden privat untergebracht. 
Das war von Beginn an das 
Prinzip, da persönliche Kontak-
te im Vordergrund stehen.
Was uns dieses Mal an Ausflü-
gen erwartet, wissen wir noch 
nicht. Auf alle Fälle wird es 
einen Empfang der Stadt Weil 
am Rhein geben und am Ende 
treffen wir uns zum gemeinsa-
men Städtepartnerschafts-
abend. Unsere englischen 
Freunde aus Bognor Regis, die 
wir im letzten Jahr besucht 
haben, sind natürlich auch da. 
Nach 35 Jahren unserer Part-

nerschaft sind immer noch 
Gründungsmitglieder unserer 
drei Städtepartnerschaftsverei-
ne dabei. Beim letzten Treffen 
haben wir festgestellt, dass wir 
uns nur äußerlich etwas 
verändert haben. 
Seit Jahren nehmen wir auch 
Jugendliche mit in die Partner-
städte. Auf diesem Wege 
möchten wir wieder zwei 
Jugendliche ab 16 Jahren 
einladen, die daran interessiert 
sind, unsere Partnerstadt Weil 
am Rhein kennenzulernen. 
Einzelheiten dazu teilen wir 
dann mit. Die Anmeldung sollte 
bis zum 24.01.2025 erfolgen bei: 
Bärbel Bartl, Krügerstr.9, 
Tel.10888, baerbel.bartl@
karree.de.
Unsere Städtepartnerschaften 
sind uns sehr wichtig. Wir 
freuen uns über jedes neue 
Mitglied in unserem Verein, der 
die Partnerschaften seit 35 
Jahren mit Leben erfüllt.

Bärbel Bartl, Vorsitzende des 
Städtepartnerschaftsvereins 

Trebbin e. V.  

Paul Hänchen
Inh. Andreas Öhler

EISEN-HÄNCHEN+ Schloss- und Schließtechnik, Schlüssel
+ Zylinderschlösser, Schlüsseldienst
+ Sperrschließungen, Schließanlagen

Berliner Straße 30 · 14959 Trebbin
 03 37 31-1 55 06 | Fax: 03 37 31-3 01 53

Paul.Haenchen@t-online.de

Beratung • Verkauf • Montage

Autohaus Wilfried Kühnicke e. K.
Potsdamer Straße 95/97 
14552 Michendorf
Tel.: 033205/718-0
mail@autohaus-kuehnicke.de
www.autohaus-kuehnicke.de

Ihr Service-Partner für 
VW und Skoda 

direkt in Michendorf.

Auch im Jahr 2025
lassen wir Sie nicht im 

Dunkeln stehen.

Andrea Mrosko
Dipl. Betriebswirt
Weidenweg 6
14959 Trebbin/ Blankensee

Fon + Fax: 0 33 731 / 12 34 3
Funk: 0173/ 730 87 65

E-Mail: info@mrosko-immobilien.de
Web: www.mrosko-immobilien.de

Verkauf

Hausverwaltung

Verkauf von 
Wald- und Ackerfl ächen 

Immobilieneinwertung – 
und Beratung

& Partner

Ihr Makler vor Ort 
seit 1991

KAROSSERIEBAU MICHAEL GmbH
Typenoffener Meisterbetrieb

• Karosseriefachbetrieb
   und Lackiererei
• Kfz-Mechanik und Reifenhandel

14959 Trebbin, Luckenwalder Straße 21
Tel.: 03 37 31 / 8 02 08 • Fax: 03 37 31 / 8 02 09

www.karosse-lack.de



| 12 |  TREBBINER ANZEIGER | 24. Januar 2025 | Woche 4

Adventsspaziergang mit den Märchenerzählern
Bereits zum dritten Mal ver-
sammelten wir uns am zweiten 
Adventssonntag, um gemein-
sam ein märchenhaftes Blan-
kensee zu erleben. Dieses Mal 
gab es den roten Faden der 
Fledermäuse. Der leichte 
Nieselregen der ersten halben 
Stunde hielt die zeitweise ca. 25 
zuhörenden Märchen- und 
Fledermausfans nicht davon ab, 
mit uns auf Entdeckungstour zu 
kommen – danke für Ihre Treue 
und Ihr großes Interesse. 
Neben unseren drei Märchener-
zählerinnen und einem Mär-
chenerzähler mit „Märchen-
hund“ Moritz, stand uns Frau 
Romberg für das Spezialwissen 
zu Sudermann und dem 
Schlosspark zur Seite.
Beginnend mit einer kurzen 
Rückschau auf das erfolgreiche 
Fledermausjahr in unserem 
Museum, das als Aufzuchtquar-
tier zweier geschützter Fleder-
mausarten (Zwergfledermaus 
und Breitflügelfledermaus) 
fungierte, präsentierten wir ein, 
bereits mumifiziertes, nur drei 
Zentimeter kleines Exemplar 
unserer Zwergfledermausart 
„Pipistrellus pipistrellus“, 
welches wir im Bauernmuseum 
fanden. Außerdem staunten 
alle beim Betrachten der 
Nachtaufnahmen, die Ende Juli 
bei den Zählungen und Infra
rotaufnahmen der Öko-Log 
Freilandforschung durch Frau 
Stephan erstellt wurden. Es 
huschten ca. 150 Fledermäuse 
blitzschnell hin und her, jagten 
Insekten und verzogen sich mit 
der Beute wieder unter die 
Holzverkleidung an der Fassade, 
wo sie sich mit ihren Jungtieren 
quasi häuslich eingerichtet 
hatten.
Unser erstes Märchen präsen-
tierte uns Frau Rauschert, 
passend zu unserem Thema 
Fledermäuse, vor der evangeli-
schen Kirche. Es trug den Titel 
„Die Beutelratte, die sich 
fledermauste“ und handelte 
von einer Beutelratte, die sich in 
eine Fledermaus verwandelte.
Anschließend spazierten wir in 
den Schlosspark und, dank der 
Schlosspächter, Familie Malm-
stroem, die uns Zutritt gewähr-
te, hinein ins Sudermann 
Gedenkzimmer. Hier gab uns 

Frau Werner interessante 
Einblicke in das Leben und 
künstlerische Schaffen des 
Schriftstellers und Dramatikers 
Sudermann. Aus seinem Werk 
„Acht Weihnachten“ wurden 
Auszüge wiedergegeben. 
Gerade in diesem besonderen 
Zimmer hörten alle Gäste 
gebannt zu und mit etwas 
Vorstellungskraft konnte man 
den Geist des Künstlers noch 
spüren.
Anschließend ging es wieder 
hinaus in den Park zum italieni-
schen Garten, das als Garten
theater gestaltet ist, wo Herr 
Schediwy auf der Bühne „Ein 
Fledermausmärchen“ vortrug. 
Darin ging es um eine Fleder-
maus, die Rabe und Elster 
gegeneinander aufgehetzt 
hatte. Als das herauskam, 
flüchtet sie in die Dunkelheit 
und verlegte von da an ihre 
Aktivitäten in die Nachtstun-
den. Sie wird schlussendlich in 
dieser, ihrer typischen Lebens-
weise glücklich.
Der nächste Anlaufpunkt war 
die „Alte Gutsschmiede“, wo 
Herr Schäfer und seine Mitstrei-
ter vom Förderverein Alte 
Guts-Schmiede Blankensee e. V. 
uns mit einem Schmiedefeuer 
in dieser authentischen Umge-
bung erwarteten. Auf den 
bereitgestellten Bänken konnte 
man etwas ausruhen und Frau 
Olck lauschen, die das Märchen 
„Der listige Schmied, aus dem 
Brandenburgischen“ darbot.
Nun war es an der Zeit, zum 
Schlusspunkt weiter zu spa-
zieren. Bei „Wunder aus Holz“ 
empfing uns Frau Vollmar und 
ihr Team mit Glühwein, Tee und 
Gebäck. Das angebotene 
zünftige Wintergericht Grün-
kohl mit Knacker wurde auch 
begeistert angenommen. Am 
Lagerfeuer konnte man sich 
noch über die wunderbaren 
Eindrücke austauschen, in den 
angebotenen Dekorationsarti-
keln stöbern, oder der Spinnerin 
bei der so traditionellen Arbeit 
am Spinnrad zuschauen. Einige 
nutzten die Gelegenheit, sich 
vom Fachpersonal zum Thema 
Tannenbaumkauf beraten zu 
lassen und den geeigneten 
Baum auch gleich mitzuneh-
men. Für die großzügigen 
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Spenden zugunsten des Bauern-
museums danken wir allen 
Gebenden herzlich.
So neigte sich dieser erneut 
faszinierende Tag dem Ende zu 
und der Abschied fiel uns 
schwer. Wir verabredeten uns 
alle schon zu einer Fortsetzung 
im nächsten Jahr.
Am 2. Adventssonntag wollen 
wir uns wieder zu einem so 
magischen Event treffen. Also 
notieren Sie sich gerne schon 
einmal den Sonntag, 07.12.2025 
von 14 bis 16 Uhr und seien Sie 
(wieder) dabei. Wir freuen uns 
auf Sie. Aber schauen Sie 
unbedingt im neuen Jahr in 
unser Museum herein und 
lassen Sie sich gerne auch von 
uns herumführen und vieles 
erklären.
Allen Mitwirkenden sei von 
Herzen gedankt für ihr Engage-
ment. 
Ab dem 15.01.2025 öffnen wir 
das Museum nach unserer 
kurzen Winterpause wieder zu 
unseren gewohnten Öffnungs-
zeiten: 

Oktober bis März:
Freitag und Samstag:
12.00 – 17.00 Uhr
letzter Einlass 16.30 Uhr

April bis September:
Donnerstag bis Sonntag:
12.00 – 17.00 Uhr
letzter Einlass 16.30 Uhr

Auf ein gesundes, zufriedenes 
und erfolgreiches Jahr 2025 –  
es grüßt Sie herzlich

Ihr Team vom Bauernmuseum 
– Anatoli Kurlaev &  

Christin Hallfarth

INFO
Tel. 033731 – 800 11
www.bauernmuseum-
blankensee.de
bauernmuseum@
stadt-trebbin.de
Facebook & Instagram
Einfach mal reinschauen ... 
Bauernmuseum Blankensee

Der Zustieg für Busreisende ist in Trebbin möglich. 
Buchungen können gern telefonisch (03371-611318) aufgegeben werden.

Inh. Kristin Rische
Heinrich-Zille-Straße 2, 14943 Luckenwalde 
Tel.: 03371 / 61 13 18, service@pelikan-reisen.de 

23.–27.04.2025 – Ostfriesland
Fahrt im modernen Reisebus, 4 ÜN im 4-Sterne Hotel Landgasthof Alte Post in Aurich inkl. 
HP, 2., 3. und 4. Tag ganztägige Reiseleitung, Eintritt Meyer-Werft, ein original Aalessen mit 
Brot, Butter und Schnaps, Hin- und Rückfahrt Fähre Norderney Preis p. P.: 689,- € 

05.–08.05.2025 – Hanse- und Ostseeperlen
Fahrt im modernen Reisebus, 3 ÜN im 4-Sterne Ringhotel Altstadt in Güstrow inkl. HP, 2. und 
3. Tag ganztägige Reiseleitung, 1,5-stündige Schifffahrt Schwerin   Preis p. P.: 489,- € 

19.–22.05.2025 – Erdschweinessen & Folklore
Fahrt im modernen Reisebus, 3 ÜN im 3-Sterne Hotel „Weisses Ross“ in Loket inkl. HP (ein 
3-gängiges Abendessen am Anreisetag, ein Erdschweinessen mit Buffet und Zeremonie, ein 
Knödelfest mit Folklore), Begrüßungsgetränk, Eintritt und Führung Burg Loket, Stadtführung 
Loket, Brauereiführung (3 Sorten Bierprobe mit Schmalzbrot), ganztägige Reiseleitung 
Bäderrundfahrt Preis p. P.: 489,- €

Weitere Mehrtagesfahrten p.P. im DZ 
27.06.–30.06.2025 – Störtebeker Festspiele 531,- €
18.09.–21.09.2025 – Vulkaneifel & Geysir 679,- €
06.10.–10.10.2025 – Salzburg, Königssee & Berchtesgaden 759,- €
01.11.–15.11.2025 – Kururlaub Bad Flinsberg 830,- €

DI | 04.02./ 04.03./ 01.04.2025 – Einkaufsfahrt Slubice  Preis: 29,- € 

SA | 08.03.2025 – Frauentagsfeier in Potsdam 
Leistung: Busfahrt, 3-stündige Schifffahr, Sektempfang, Brunchbuffet Preis: 93,- €

MO | 10.03.2025 – Frauentagsfeier in Winkel
Leistung: Busfahrt, Mittagessen, Programm, Kaffeegedeck Preis: 93,- € 

MO | 31.03.2025 – DDR-Frühlingsfest in Winkel 
Leistung: Busfahrt, Mittagessen, DDR-Programm, Kaffeegedeck, Tanz  Preis: 83,- € 

DO | 03.04.2025 – Hamburg 
Leistung: Busfahrt, Eintritt Miniatur Wunderland Preis: 93,- €

DI | 08.04.2025 – Bernburg 
Leistung: Busfahrt, Stadtführung, Mittagessen, Schifffahrt Preis: 89,- €

Haustürtransfer gegen Aufpreis möglich
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Der Heimatverein Thyrow informiert

Kleiner Rückblick
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
das neue Jahr ist nun schon 
einige Tage alt und der tägliche 
Alltag hat uns wieder ein. 
Dennoch möchte ich im Namen 
des Heimatvereins Thyrow allen 
Lesern noch ein gesundes, 

erfolgreiches und frohes neues 
Jahr wünschen. Unsere letzte 
Veranstaltung im letzten Jahr 
war der Thyrower historische 
Weihnachtsmarkt im Gemein-
dezentrum Thyrow. Im Vorfeld 
waren so einige Hürden zu 

überwinden, aber es hat sich 
wieder gelohnt. Er war ein toller 
Erfolg. Trotz schlechtem Wetter 
war er sehr gut besucht.  Dazu 
haben die Mitglieder des 
Heimatvereins und Helfer des 
Vereins mit ihrem Einsatz und 

ihrer  Freizeit beigetragen, ob bei 
der Vorbereitung, den vielen 
Beratungen im Vorfeld, beim 
Aufbau und der Einrichtung 
sowie bei der Durchführung und 
der Nacharbeit beim Aufräumen 
und Reinigen, beim Verkauf an 
allen drei Tagen, auch zu den 
Konzerten. Hier danken wir 
auch Marion Pagels und Frank 
Hollmann, die ein wunderschö-
nes Konzert zusammengestellt 
haben.  Ohne den Einsatz der 
vielen freiwilligen Helfer und 
Mitglieder, die alles in ihrer 
Freizeit getan haben, aber auch 
ohne die Händler, die Künstler, 
die anderen Vereine wäre es 
nicht so ein wiederholter Erfolg. 
Wir vom Vorstand sind stolz 
darauf, so viele tolle neue 
engagierte Mitglieder zu haben, 
die neuen Schwung in unseren 
Heimatverein gebracht haben. 
Aber auch den vielen Mitglie-
dern, die schon viele Jahre uns 
fleißig zur Seite stehen, danken 
wir sehr. Ihr alle habt zu einem 
guten Gelingen beigetragen.
Ich wünsche uns allen, dass wir 
auch weiterhin so zusammen-
stehen und gemeinsam für 
Thyrow und seine Bürger da 
sind.

Gertrud Klatt, Vorsitzende 

Noch ein Hinweis auf unsere 
nächste Veranstaltung:
Am 8. März 2025 führen wir in 
der Kulturscheune Thyrow eine 
Frauentagsfeier durch. Dazu 
laden wir schon heute alle 
Frauen recht herzlich ein. 
Genauere Informationen folgen 
demnächst.

KALLISKE
KAROSSERIE- UND FAHRZEUGBAU GbR

MEISTERBETRIEB
Vertrauenswerkstatt von über 70 namhaften Versicherungen

> Unfallinstandsetzung
> Autolackiererei
> Kfz-Mechanik / Inspektion

Glauer Chaussee 12 • 14959 Trebbin / OT Glau
Tel.: 033731 – 8 00 64 • Fax: 033731 – 1 32 44
www.autoreparatur-kalliske.de

www.facebook.com/autoreparatur.kalliske

> Achsvermessung
> Reifenservice
> Klimaanlagenservice

> Werkstattersatzwagen
> DEKRA-HU Stützpunkt

30
JAHRE
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Glückwünsche zum Geburtstag 
Wir gratulieren im Monat 
Januar folgenden Mitgliedern 
recht herzlich zum Geburtstag:
Frau Margit Böddeker und 
Hans-Georg Münchow
Wir wünschen Ihnen Gesund-
heit und viel Erfolg für die 
weiteren Lebensjahre!
Die nächste Mitgliederver-
sammlung ist am 27.01.2025 
um 18.00 Uhr in der Heimatstu-
be. Alle Mitglieder sind recht 
herzlich eingeladen.

Desweiteren bieten wir an: 
Führung auf dem Clauertrund-
weg, Stadtführungen und 
Besichtigungstermine auch 
außerhalb unserer Öffnungszei-
ten. Terminabsprache unter der 
Tel.Nr. 033731 32185 oder 0174 
2185547, E-Mail: Heinrich.
Burkhard@outlook.de

Trebbiner Heimatverein e. V.
Vorstand

Gottesdienste der Johannischen Kirche 
in Blankensee, Waldfrieden 52
 SO | 26.01. | 11 Uhr
 SO | 02.02. | 11 Uhr
 SO | 09.02. | 11 Uhr
 SO | 16.02. | 11 Uhr
 SO | 23.02. | 11 Uhr
 SO | 23.02.
11 Uhr | Kindergottesdienst
Schule, Friedensstadt

Ein gesegnetes und frohes 
Neues Jahr 2025.

Informationen unter: 
 033 731-707 98 154
Dr. Gunnar Pommerening
Johannische Kirche

Die Festtage 2024  im AWO- 
Seniorenzentrum „Wiesengrund“
Man spürte, es gab Heimlichkei-
ten für unsere  Bewohner*in-
nen:  am 24. Dezember gegen 
10 Uhr begann – nach Etagen 
geordnet – die Bescherung zum 
Heiligabend. Frau Güthling war 
mit einem Rollwagen voller 
Geschenke zu sehen und hinter 
ihr kam – zur größten Überra-
schung der echte Weihnachts-
mann, wie direkt vom  Nordpol 
entsandt! Wir können es ja 
verraten: in diesem rot-weißen 
tollen Kostüm steckte Herr 
Güthling – der „ewige Ehren-
amtler“; seine Figur stimmte 
völlig überein mit dem Echten 
von da oben! Er hatte, wie 
dieser, weiße Handschuhe an 
und behielt auch immer die 
Rute in der Hand! 
Er überreichte jedem einzelnen 
/einzelner Bewohnerin zwei 
kleine Tütchen –  eine mit 
Lübecker Marzipan und in der 
anderen war ein passendes, 
kleines Geschenk! (70 mal 2  
– das bedeutet: 120 Geschenk-
tütchen mussten vorher 
gepackt werden von Heinzel-
männchen!). Drei Bewohnerin-
nen bedankten sich. Als der 
Weihnachtsmann nach einem 
Gedicht oder Spruch fragte: 
Bärbel Schmidt /79/ erinnerte 

sich noch an: „Lieber, guter 
Weihnachtsmann, schau mich 
nicht so böse an ….“ aus ihrer 
Kinderzeit, Margit Lusanski / 
82/ rezitierte gekonnt:  „Wißt 
ihr, ich habe das Christkind 
gesehen …“ und Hella Strüber / 
84/ erinnerte alle, wie es meist 
früher war mit weißen, kalten 
Weihnachtstagen mit: „Das 
Büb´lein auf dem Eis“. Wenn ein 
Gedicht gut gelernt wurde, 
dann sitzt  das ein Leben lang!                                                                              
Welche kleinen Aufmerksam-
keiten waren in den zwei Tüten: 
z. B. ein kleines Buch, ein 
Rätselblock mit Stift, Körper-
pflegemittel aller Arten und … 
Die glücklichen Gesichter 
bekundeten, dass alle sich 
freuten! 
Auch danach, als die Vertretung 
der Trebbiner SPD unter Leitung 
von Erik Spahn mit einer 
zahlreichen, sangesfreudigen 
Freundesschar zwischen 12 und 
50 Jahren für uns viele Weih-
nachtslieder mit Begeisterung 
gesungen haben, war die 
Vorfreude auf Weihnachten 
doppelt so groß! Herzlichen 
Dank allen, die dafür gesorgt 
haben!

Hella Strüber

Treffen in Trebbin
jeden 3. Donnerstag im Monat um 16:00 Uhr
Seniorentreff // Bahnhofstr. 41 // 14959 Trebbin

Parkinson Selbsthilfe Landesverband Brandenburg e.V.

Torsten Römer
Nöhringswinkel 7a
14959 Trebbin

Tel.: 033731 17652
Mobil: 0151 27654441

Mail: t.roemer-psh@web.de
Website: www.psh-lvbb.de
YouTube: www.youtube.com/@SelbsthilfeParkinsonLandBB

BMK Harz Coop
Versicherungen & Finanzen

Peter Milius
Löwenstr. 02; 14959 Trebbin

Tel. 033731 / 13378

Zweiräder aller Art – 
vom Fahrrad bis zum Bike

Baumfällung
und 
Baumpfl ege
mit Seilklettertechnik
 Totholzentfernung
 Obstbaumschnitt
 Sturmschaden- 
    beseitigung
 Problemfällung

Mail: info-IundB@web.de
Beuthener Str. 7f / 14959 Trebbin OT Glau

Mobil:    0163 313 53 03

R. Schmidt 
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Überraschungen zum Jahresauftakt
Die Trebbiner Handballmänner 
haben am ersten Januarsams-
tag des Jahres 2025 überrascht 
und den Tabellenfünften HC 
Spreewald II mit 30:27 bezwun-
gen – und das, obwohl die Gäste 
mit vollbesetzter Bank und 
ihren beiden Toptorjägern 
Pascal Freund und Nils Werner 
(beide unter den Top 8 der 
Liga-Torschützen) antraten. 
Auch die B-Jugend, die in der 
Kooperation unter dem Namen 
HV Luckenwalde 09 antritt, 
gewann ein umkämpftes Spiel 
im Trebbiner Sportkomplex 
gegen den 1. VfL Potsdam III 
mit 25:23 und nähert sich den 
Landeshauptstädtern in der 
Kreisligatabelle auf einen 
Punkt.
Mit dem taktischen Mittel, die 
beiden Spreewälder Haupt-Pro-
tagonisten unter besondere 
Beobachtung zu stellen, starte-
ten die Hausherren ins neue 
Spieljahr – durchaus auch mit 
ein wenig Druck, hatten die 
Trebbiner Männer doch den 
Dezember auf dem vorletzten 
Tabellenplatz der Südstaffel 
und damit einem Abstiegsplatz 
abgeschlossen. Gegen den 
Ligafünften aus dem Spreewald 
entwickelte sich eine um-
kämpfte Partie, in der erst fünf 
Minuten vor Halbzeitende eine 
Mannschaft mit zwei Toren in 

Führung gehen sollte – erst 
dann führten die Gäste mit 
15:13, die Clauertstädter hielten 
gut dagegen.
Insbesondere Rückraumspieler 
Jared Ehresmann konnte die 
sich auftuenden Lücken zwi-
schen Außenspieler und seinem 
Gegenverteidiger effizient 
nutzen und avancierte mit zehn 
Treffern zum Top-Torschützen 
der Partie. Zur Halbzeit lagen 
die SC-Männer beim 15:16 in 
Reichweite. „Wir haben gespürt, 
dass heute etwas geht, obwohl 
wir nicht perfekt gespielt 
haben“, freute sich Spielertrai-
ner Benjamin Stollin über den 
Auftritt seiner Trebbiner, „das 
hat das Selbstvertrauen steigen 
lassen.“
So nämlich sollten die Hausher-

ren den knappen Rückstand zu 
Beginn der zweiten Hälfte sogar 
in eine 20:17-Führung ummün-
zen (38. Minute). Alexander 
Kumm übernahm die Mannde-
ckung gegen Werner/Freund, 
die in der ersten Hälfte SC-
Linksaußen Peter Mahns 
gespielt hatte, und sollte im 
restlichen Spielverlauf damit 
die HC-Angriffsreihe vor große 
Probleme stellen. Immer wieder 
störte Kumm mit seiner überra-
genden Deckung den Spielauf-
bau der Gäste erfolgreich. Beim 
Stand von 24:19 nach einer 
guten Dreiviertelstunde waren 
die Spreewälder gezwungen, 
ihre Auszeit zu nehmen.
Die individuelle Klasse der 
HC-Männer sollte das Spiel aber 
noch einmal spannend machen: 

Nils Werner (7 Tore) und Pascal 
Freund (9 Tore) brachten ihre 
Mannschaft auf 26:25 (53. 
Minute) heran; die SC-Männer 
konnten sich beim starken 
Torhüter Michael Schlecht 
bedanken, dass der Vorsprung 
nicht vollends aufgebraucht 
war. Auch der andere SC-Keeper 
Jens Kowalewski hielt beim 
Stand von 27:25 kurz später mit 
einem parierten Siebenmeter 
die Führung fest. Nach einer 
doppelten Zeitstrafe gegen 
einen Gästespieler konnten die 
Clauertstädter den Vorsprung 
über die Zeit bringen und 
gewannen überraschend, aber 
verdient mit 30:27 gegen den 
HC Spreewald II.
„Wir haben es heute taktisch 
gut umsetzt“, lobte Stollin seine 
Mannschaft, die auch zuvor mit 
erhöhter Trainingsbeteiligung 
Pluspunkte gesammelt hatte, 
„damit können wir guten 
Mutes in die nächsten Aufga-
ben gehen.“ Nach dem Spiel 
beim Ligazweiten BSV Grün-
Weiß Finsterwalde wartet am 
18. Januar das Heimspiel gegen 
den Tabellennachbarn 
SV Chemie Guben (18:30 Uhr, 
Sportkomplex), mit dem die 
Trebbiner aufgrund ihres 
Erfolgs die Plätze getauscht 
haben.

Fabian Stollin

Ortszeitungen vom Heimatblatt Brandenburg Verlag

Lokaler geht’s nicht!

Als Werbeberaterin jederzeit ansprechbar:

Annett Thieme
Tel.: (03 37 31) 32 01 64  ·  Mobil: 0174 968 37 18
E-Mail: thieme.noack@heimatblatt.de
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Stellenausschreibung 
Die Stadt Trebbin stellt zum 
01.09.2025

einen Ausbildungsplatz  
für den Beruf
Verwaltungsfachangestellte/r 
(m/w/div.)
– Fachrichtung  
Kommunalverwaltung –

zur Verfügung.

Du bist kommunikativ, enga-
giert und auf der Suche nach 
einer anspruchsvollen Aufgabe?
Du hast Interesse an politi-
schen, gesellschaftlichen und 
betriebswirtschaftliehen
Zusammenhängen und hast 
Spaß an Organisations- und 
Verwaltungsarbeiten?
Dann bist du bei uns genau 
richtig!

Beginn:
1. September 2025

Dauer:
36 Monate

Was sind die  
Ausbildungsinhalte?
• Arbeitsorganisation und 
bürowirtschaftliche Abläufe

• Kommunikation und  
Kooperation

• Haushaltswesen
• Personalwesen
• Allgemeines Verwaltungs-
recht und Verwaltungs
verfahren

Was sind die Anforderungen?
• gutes mündliches und schrift-
liches Ausdrucksvermögen

• Deutsch- und Mathematik-
kenntnisse bis Schulnote 3 mit 
Zeugnis der mittleren Reife

• Analyse- und Entscheidungs-
fähigkeit

• Sozialkompetenzen (insbeson-
dere Kommunikationsfähig-
keit, Teamfähigkeit)

• Organisationsfähigkeit
• Verantwortungsbewusstsein
• Allgemeinwissen
• Motivation

Welcher Schulabschluss  
ist erforderlich?
mindestens Abschluss der 
10. Klasse (Fachoberschulreife)

Wo erfolgt die praktische 
Ausbildung?
Stadtverwaltung Trebbin

Wo erfolgt die theoretische und 
fachpraktische Ausbildung?
OSZ II in Potsdam,
Brandenburgische Kommunal-
akademie in Potsdam

Wie hoch ist die Ausbildungs-
vergütung?
1. �Ausbildungsjahr –  

1.218,26 EUR brutto
2. �Ausbildungsjahr – 

1.268,20 EUR brutto
3. �Ausbildungsjahr – 

1.314,02 EUR brutto

Unser Angebot:
• für die Dauer der Ausbildung 
wird ein Notebook zur Verfü-
gung gestellt

• eine anspruchsvolle Ausbil-
dung in einer serviceorien
tierten und bürgernahen 
Kommunalverwaltung

• praxisnahe Vermittlung der 
Ausbildungsinhalte durch 
erfahrene und engagierte  
Ausbilder/innen und Praxis-
anleiter/innen

• eine gute Verkehrsanbindung
• eine tarifliche Ausbildungs-

vergütung zuzüglich einer 
Jahressonderzahlung von 
mind. 1.100,00 EUR

• mit Bestehen der Abschluss-
prüfung wird eine Prämie in 
Höhe von 400,00 EUR gewährt

• jährlich werden 50,00 EUR  
für Arbeitsmaterialien zu 
Verfügung gestellt

• 30 Arbeitstage Erholungs
urlaub

• bei erfolgreichem Abschluss 
der Ausbildung ist die  
Übernahme in ein Arbeits
verhältnis der Stadt Trebbin 
vorgesehen

Welche Unterlagen müssen 
eingereicht werden?
• aussagekräftiges Bewerbungs-

anschreiben
• tabellarischer Lebenslauf
• Nachweis über den Schul

abschluss oder bei bevor
stehendem Schulabschluss 
das letzte Schulzeugnis,

• bei Abiturienten bitte zusätz-
lich auch das Abschluss
zeugnis der mittleren Reife 
beilegen.

• ggf. Nachweis über vorhande-
nen Berufsabschluss

Für die Übersendung Deiner 
Unterlagen nutze bitte die 
E-Mail-Adresse bewerbung@
stadttrebbin.de. Bitte stelle uns 
Deine Unterlagen bis zum 
28.02.2025 im PDF-Format, in 
einer Datei, nicht größer als 
8 MB, zur Verfügung.

Erklärung zum Datenschutz:
Im Besonderen machen wir auf 
die Regelung der ab dem 
25.05.2018 in Kraft getretenen 
EU-Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) aufmerksam.
Um den in der DSGVO definier-
ten Verpflichtungen gerecht zu 
werden, nehmen Sie bitte die 
Betroffenenauskunft zur 
Kenntnis.

Bitte berücksichtigen Sie,  
dass Sie mit der Übersendung 
Ihrer Unterlagen in die Daten
erfassung und Datenverarbei-
tung Ihrer personenbezogenen 
Daten im Zusammenhang mit 
Ihrer Bewerbung einwilligen. 
Bitte beachten Sie die Daten-
schutzbestimmungen auf der 
Internetseite der Stadt Trebbin.
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Entspannter Start ins neue Jahr
Von Gärtnermeister Wießner aus dem Rosengut

Gerade liegen die hoffentlich erholsa-
men Feiertage hinter uns und manch 
optimistischer Neujahrswunsch er-
fordert, dass man sich wieder mehr 
in Bewegung setzt. Doch der Gärtner 
darf noch ein wenig die Winterpause 
genießen und das ganz ohne schlech-
tes Gewissen. Denn wer zum Jahres-
anfang die Ruhe bewahrt, tut vielen 
Tieren damit Gutes. Im Winter sollten 
Hecken, Laubhaufen, Totholzhaufen 
und verblühte Pflanzenstängel unbe-
rührt bleiben. Hier haben Igel, Insekten 
und andere Lebewesen Schutz vor Frost 
und Nässe gefunden. Im Januar sollte 
man daher von großen Rückschnitt-, 
Umgrabe- und Aufräumaktionen abse-
hen. Ein paar sinnvolle Dinge gibt es 
aber dennoch zu tun.

Spaziergang mit Baumkontrolle
Nutzen Sie einen schönen Wintertag 
für einen Rundgang durch den Garten 
und nehmen ihre Obstbäume unter 
die Lupe. Halten Sie Ausschau nach 
Fruchtmumien. Das sind schwarze, 
eingetrocknete, pilzbefallene Früch-
te vom Vorjahr. Diese schimmeligen 
Früchte bleiben oft am Baum hängen. 
Darin überwintert der Erreger des Mo-
nilia-Pilzes, von dem im Frühjahr erneut 
eine Infektion ausgehen kann. Deshalb 
sollte man sie unbedingt entfernen. 
Verfaulte Früchte bloß nicht auf den 
Kompost werden, dort würde sich der 
Pilz wunderbar vermehren – also ab in 
die Mülltonne damit. Ob man die Mu-

mien im Herbst oder Winter entfernt, 
spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass 
sie vor der ersten Blüte verschwunden 
sind. Werden diese alten Mumien nicht 

entfernt, gibt es im Folgejahr umso 
mehr fauliges Obst.

Gute Pläne schmieden
„Auch ein kleiner Garten ist eine end-
lose Aufgabe“ – der gute Karl Foerster 
wusste sehr gut wovon er sprach. Wel-
che Ideen haben Sie für Ihren Garten? 
Die Kräuterspirale erneuern? Einen 
Teich anlegen oder das Staudenbeet 
umgestalten? Jetzt ist Zeit, in Garten-
zeitschriften zu blättern oder im Inter-
net nach guten Ideen zu stöbern. Eine 
gründliche Recherche und etwas Zeit, 
sich die Pläne durch den Kopf gehen zu 
lassen, vermeiden Fehler und Zeitver-
lust bei der Umsetzung.

Und vielleicht den Garten etwas 
altersgerechter gestalten?
Die Freude, Zeit im Garten zu verbrin-
gen, sollte man sich so lange wie mög-

lich erhalten. Doch mit der Zeit wird 
manche Arbeit beschwerlich und man 
muss über eine Umnutzung der Flächen 
nachdenken. Wie wäre es denn mit ei-
ner insektenfreundlichen Blühwiese auf 
dem alten Kartoffelbeet? Es gibt tolle 
Saatgutmischungen mit mehrjährigen 
Blumen für verschiedene Standorte und 
Böden. Die Blütenpracht versteckt auch 
geschickt das ein oder andere Wild-
kraut, sodass die Fläche nicht ständig 
bearbeitet werden muss. 
Hochbeete machen den Gemüseanbau 
rückenschonender und ermöglichen 
es auch Rollstuhlfahrern noch an der 
Gartenarbeit teilzunehmen. Sie sollten 
circa 80 – 120 cm hoch und maximal 
130 cm breit sein. Es gibt unterschied-
lichste Bauarten und Materialen, von 
stapelbaren Lattenkonstruktionen über 
Holzbausätze bis zum extrem haltbaren 
Aluminium Modell. Auch die Kosten 
dafür gehen entsprechend weit ausei-
nander. 
Das Gießen im Sommer ist ebenfalls 
eine Aufgabe die einfacher gestaltet 
werden kann. Systeme mit Feuchtig-
keitsmesser und Tröpfchenbewässe-
rung sind eine echte Arbeitserleichte-
rung und verschaffen auch mehr Zeit, 
den Garten zu genießen. Für die Instal-
lation müssen Sie nicht unbedingt eine 
Firma kommen lassen. Der Fachhandel 
hält heutzutage alle Komponenten 
bereit und alle namhaften Hersteller 
bieten auf ihren Internetseiten leicht 
verständliche Planer an.
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Baumwipfelpfad in Prora auf Rügen in Licht gehüllt
Erste winterliche Illuminierung des Aussichtsturmes Adlerhorst samt Pfad

Noch bis zum 2. März 
2025 wird der Baum-
wipfelpfad im Natu-
rerbe Zentrum Rügen 
in Prora in den frühen 
Abendstunden in ein 
sanftes Licht ge-
taucht sein. „Wir wol-
len mit dem Lichter-
zauber unseren 
Gästen in der grauen 
Zeit etwas sehr Schö-
nes anbieten“, fasste 
Market ing le i te r in 
Maxi Klawa das An-
sinnen des Betreibers 
zusammen. 
„Auf dem 1.250 Me-
ter langen Pfad und dem ‚Adler-
horst‘ genannten Turm sind dann 
erstmals in der elfjährigen Ge-
schichte des Pfades mehr als 
300.000 LED-Lämpchen ange-
bracht“, berichtete Klawa. Dafür 
seien rund zehn Kilometer Kabel 
nötig. Gleichzeitig werden auch 
noch Lichtbilder und 3D-Installa-
tionen mit Abbildungen verschie-
dener Tiere zu sehen sein. 

Um die Auswirkungen auf die 
nächtliche Tierwelt so gering wie 
möglich zu halten, sei für die 
LED-Lämpchen ein sanftes, 
warmweißes Licht gewählt wor-
den. „Der Lichterzauber beginnt 
um 13 Uhr, letzter Einlass ist um 
18.30 Uhr. So bleibt es nachts 
dunkel und ruhig. “, sagte Klawa. 
Gleichzeitig sei aus Gründen des 
Umweltschutzes auf einen sehr 

geringen Energieverbrauch ge-
achtet worden. Dieser liege bei 
insgesamt vier Kilowattstunden 
pro Tag. Im Januar wird das Licht 
von Donnerstag bis Montag ein-
geschaltet, im Februar und die 
ersten beiden Tage im März von 
Donnerstag bis Sonntag. 
Der Baumwipfelpfad in Prora 
wurde im Juni 2013 eröffnet, 
seitdem konnten mehr als drei 

Millionen Gäste be-
grüßt werden. Dort 
können Besucherin-
nen und Besucher 
auf Augenhöhe mit 
den riesigen urwüch-
sigen Buchen ent-
langgehen, gleichzei-
tig werden auch 
geführte Wanderun-
gen zu den berühm-
ten Feuersteinfeldern 
angeboten. Dazu 
gebe es außerdem 
spannende Erlebni-
sausstellungen. 
Das Highlight des 
Pfades ist der 40 Me-

ter hohe Aussichtsturm, der ei-
nem Adlerhorst nachempfunden 
ist. Aus einer Höhe von 82 Me-
tern über dem Meeresspiegel 
genießen Gäste einen freien 
Blick über die Insel Rügen.

INFO
treetop-walks.com/ruegen/
lichterzauber

Zu den Heringstagen nach Wismar
Zwei Wochen lang steht der Hering auf den Speisekarten der teilnehmenden Restaurants

In der Hansestadt Wismar wer-
den vom 15. bis 30. März 2025 
die Wismarer Heringstage veran-
staltet. Dabei werden Restau-
rants der Stadt spezielle Herings-
speisen und -menus anbieten 
und diese auf gesonderten Spei-
sekarten ausweisen, sagte Anne 
Werth vom Hanseati-
schen Köcheclub Wism-
arbucht, der die Herings-
tage organisiert. Die 
Köche wollen damit auf 
die große wirtschaftliche 
Bedeutung des Herings 
für Wismar aufmerksam 
machen.
Schon im elften Jahr-
hundert segelten die 
Wismarer Fischer zur 
schwedischen Südwest-

küste (Schonen), um dort Herin-
ge zu fangen. Zur Konservierung 
wurden die Fische gesalzen, um 
sie dann von Wismar aus nach 
ganz Europa zu exportieren. 
„Noch bis heute ist der Hering 
der bekannteste und am meis-
ten verzehrte Speisefisch und in 

allen Meeren zu Hause“, sagte 
Werth. Er sei trotz der zurückge-
gangenen Fangquoten weiter 
der „Brot- und Butterfisch“. 
Die Wismarer Heringstage be-
ginnen am 15. März traditionell 
im Alten Hafen mit der Abholung 
des frisch angelandeten Herings. 

Die Fische werden von 
den zünftig gekleideten 
Mitgliedern des Kö-
checlubs auf hölzerne 
Karren geladen und 
durch die Altstadt bis 
zum Marktplatz gefah-
ren, berichtete Werth. 
Sie werden dabei von 
einem Blasorchester 
und dem Schützenver-
ein der Hansestadt be-
gleitet. Auf dem Markt-

platz angekommen, werden die 
Heringstage vom Bürgermeister 
Thomas Beyer (SPD) eröffnet. 
Direkt im Anschluss starte das 
große Heringsbraten an den ver-
schiedenen Ständen, zusätzlich 
werde ein Bühnenprogramm or-
ganisiert. 
Jedes Restaurant in der Stadt 
sei aufgerufen mitzumachen, 
sagte Werth. Klassiker bei der 
Zubereitung seien gebratene He-
ringe mit Bratkartoffeln und Sa-
lat. „So wie es schon unsere 
Vorfahren gegessen haben.“ Ge-
nauso traditionell seien die ein-
gelegten Heringe wie Matjes- 
oder Bismarckheringe. 

INFO
wismar.de

Foto: Erlebnis Akademie AG / Naturerbe Zentrum

Foto: Hansestadt Wismar Pressestelle / Norbert Wiaterek

Neues im Nordosten

Für Freizeitangler
Die Erlaubnis ist jetzt digital erhältlich 

Der Touristenfischereischein für  
Küsten- und Binnengewässer 
Mecklenburg-Vorpommerns kann 
jetzt digital erworben werden. 
Dieser ist ein Angebot für Ur-
laubsgäste, die nicht im Besitz 
eines Fischereischeines sind. Zu-
vor konnte der Touristenfischerei-
schein lediglich vor Ort unter der 
Woche in einer Ordnungsbehör-
de abgeholt werden. 
Die Neuerung war dank der Än-
derung des Landesfischerei-
gesetzes im Sommer 2024 mög-
lich. In dem vom Landesamt für 
Landwirtschaft, Lebens-
mittelsicherheit und Fi-
scherei (LALLF) bereitge-
stellten Online-Shop 
können Angelbegeisterte 
die auf 28 aufeinanderfol-
gende Tage befristete 
Bescheinigung für die 
Binnen- und Küstenge-
wässer im Urlaubsland 

direkt unter erlaubnis.an-
geln-mv.de für 23 Euro erwer-
ben. Dazu wird eine Begleitbro-
schüre bereitgestellt, in der 
Wissenswertes zu den vor Ort 
geltenden Bestimmungen ver-
mittelt wird. 
Weitere Tipps zum Angelurlaub 
zwischen Ostseeküste und 
Seenplatte erhalten Interessierte 
unter auf-nach-mv.de/angeln.  

INFO
erlaubnis.angeln-mv.de
auf-nach-mv.de/angeln

Retreat am Strand 
Umgang mit der Menopause 

Vom 18. bis zum 22. Sep-
tember 2025 können 
Frauen, die sich in der 
zweiten Lebenshälfte be-
finden, im StrandResort 
Markgrafenheide an ei-
nem Retreat unter dem 
Titel „SIMPLICITY“ teil-
nehmen. In der Wieder-
auflage des erstmals 
2023 veranstalteten 
ganzheitlichen Program-
mes wird ein Schwer-
punkt auf das Thema Menopau-
se gelegt. Geleitet wird das 
Retreat von Anita Heß, die als 
Coach bereits Fitnesstrainings 
und Mental-Health-Programme 
anbietet. „SIMPLICITY“ soll wie 
beispielsweise der von Heß 2019 
organisierte „Womens Feel 
Good Day“ am Strand stattfin-
den. Dabei soll die Nähe zu Was-
ser und Wald durch Aktivitäten 
wie Krafttraining am Strand so-

wie Waldspaziergänge eingebun-
den werden. Teilnehmende er-
fahren, von welcher Bewegung 
und Nahrung der Körper in den 
Wechseljahren profitiert, lernen, 
Hormonschwankungen zu ver-
stehen und erhalten Impulse, 
mit denen sie ihr Leben sinnvoll 
gestalten können.

INFO
anitahess.de

Schlossfestspiele Schwerin starten am 15. Mai
Aufführungen auf mehreren Bühnen in der UNESCO-Welterbestadt

Auch im Jahr 2025 werden die 
Schweriner Schlossfestspiele 
ihre Besucherinnen und Besu-
cher mit vielen unvergesslichen 
Theater- und Konzertmomenten 
versorgen. Die Schlossfestspiele 
umfassen Vorstellungen im 
Staatstheater und dem Alten 
Garten, im Freilichtmuseum 
Schwerin-Mueß sowie auf der 
Freilichtbühne im Schlossgarten. 
Der Schlossgarten ist wichtiger 
Teil des Gesamtensembles rund 
um das Schweriner Schloss, das 
jüngst zum UNESCO-Weltkultu-
rerbe erklärt wurde. 
Die Schlossfestspiele Schwerin 
werden am 15. Mai 2025 im Gro-
ßen Haus des Mecklenburgi-
schen Staatstheaters mit der in-
ternationalen Ballettgala eröffnet. 
Unter dem Titel „Connexion #4“ 
stehen bis zum 18. Mai vier Bal-
lettabende auf dem Spielplan. 
Verantwortlich für das spektaku-

läre Programm mit Tänzerinnen 
und Tänzern sowie Choreografin-
nen und Choreografen aus der 
ganzen Welt zeichnet Jonathan 
dos Santos. Der Brasilianer ist 
seit der Spielzeit 2024/25 neuer 
Ballettdirektor in der Landes-
hauptstadt. 
Mit „De Moorkatenoper“, einer 
Geschichte rund um eine arme 
Fischerfamilie, startet die nieder-
deutsche Fritz-Reuter-Bühne am 
20. Juni 2025 im Freilichtmuse-
um Schwerin-Mueß. Dieses 
Blues- Musical erzählt mit scharf-
züngigem Witz und eingängiger 
Musik vom Widerstand einer 
Bauerntochter gegen die Obrig-
keit.  
Der Alte Garten zwischen Staats-
theater, Staatlichem Museum 
und Schloss ist ab dem 27. Juni 
2025 Spielort des Open-Air-
Schauspiels „Merlin oder Das 
wüste Land“. Schauspieler und 

Regisseur Jonas Steglich bringt 
darin ein temporeiches Sommer-
spektakel, voller Spielwitz, mit 
Action, Musik und einem Hauch 
Magie auf die Bühne. Nach einer 
längeren Pause kehrt das Musik-
theater mit der Operette „Die 
lustige Witwe“ von Franz Lehár 
(1870-1948) wieder auf den Al-
ten Garten zurück. 1905 uraufge-
führt zählt sie laut Staatstheater 

zu den erfolgreichsten Operetten 
überhaupt. 
Das Programm auf der Freilicht-
bühne im Schlossgarten startet 
am 11. Juli 2025. Als besonderer 
Gast wird Conchita Wurst mit ih-
rem Gala-Programm „From Vien-
na with Love“ erwartet. Dabei 
werde sie zusammen mit der 
Mecklenburgischen Staatskapel-
le Schwerin auftreten. Seit ihrem 
triumphalen Sieg beim Eurovisi-
on Song Contest 2014 hat Con-
chita Wurst einige der renom-
miertesten Bühnen der Welt 
erobert. Zusammen mit dem 
Countertenor, Schauspieler und 
Regisseur Nils Wanderer werde 
sie zeitlose Klassiker und Songs 
von Prince bis Hildegard Knef 
bieten.

INFO
mecklenburgisches-staats-
theater.de

Foto: TMV / Roth 

Anita Heß bietet als Coach
Mental-Health-Programme an. 

Foto: TMV / Tiemann  

Conchita Wurst 
tritt 2025 in Schwerin auf.

Foto: Hanna Fasching 

www.auf-nach-mv.de
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Baumwipfelpfad in Prora auf Rügen in Licht gehüllt
Erste winterliche Illuminierung des Aussichtsturmes Adlerhorst samt Pfad

Noch bis zum 2. März 
2025 wird der Baum-
wipfelpfad im Natu-
rerbe Zentrum Rügen 
in Prora in den frühen 
Abendstunden in ein 
sanftes Licht ge-
taucht sein. „Wir wol-
len mit dem Lichter-
zauber unseren 
Gästen in der grauen 
Zeit etwas sehr Schö-
nes anbieten“, fasste 
Market ing le i te r in 
Maxi Klawa das An-
sinnen des Betreibers 
zusammen. 
„Auf dem 1.250 Me-
ter langen Pfad und dem ‚Adler-
horst‘ genannten Turm sind dann 
erstmals in der elfjährigen Ge-
schichte des Pfades mehr als 
300.000 LED-Lämpchen ange-
bracht“, berichtete Klawa. Dafür 
seien rund zehn Kilometer Kabel 
nötig. Gleichzeitig werden auch 
noch Lichtbilder und 3D-Installa-
tionen mit Abbildungen verschie-
dener Tiere zu sehen sein. 

Um die Auswirkungen auf die 
nächtliche Tierwelt so gering wie 
möglich zu halten, sei für die 
LED-Lämpchen ein sanftes, 
warmweißes Licht gewählt wor-
den. „Der Lichterzauber beginnt 
um 13 Uhr, letzter Einlass ist um 
18.30 Uhr. So bleibt es nachts 
dunkel und ruhig. “, sagte Klawa. 
Gleichzeitig sei aus Gründen des 
Umweltschutzes auf einen sehr 

geringen Energieverbrauch ge-
achtet worden. Dieser liege bei 
insgesamt vier Kilowattstunden 
pro Tag. Im Januar wird das Licht 
von Donnerstag bis Montag ein-
geschaltet, im Februar und die 
ersten beiden Tage im März von 
Donnerstag bis Sonntag. 
Der Baumwipfelpfad in Prora 
wurde im Juni 2013 eröffnet, 
seitdem konnten mehr als drei 

Millionen Gäste be-
grüßt werden. Dort 
können Besucherin-
nen und Besucher 
auf Augenhöhe mit 
den riesigen urwüch-
sigen Buchen ent-
langgehen, gleichzei-
tig werden auch 
geführte Wanderun-
gen zu den berühm-
ten Feuersteinfeldern 
angeboten. Dazu 
gebe es außerdem 
spannende Erlebni-
sausstellungen. 
Das Highlight des 
Pfades ist der 40 Me-

ter hohe Aussichtsturm, der ei-
nem Adlerhorst nachempfunden 
ist. Aus einer Höhe von 82 Me-
tern über dem Meeresspiegel 
genießen Gäste einen freien 
Blick über die Insel Rügen.

INFO
treetop-walks.com/ruegen/
lichterzauber

Zu den Heringstagen nach Wismar
Zwei Wochen lang steht der Hering auf den Speisekarten der teilnehmenden Restaurants

In der Hansestadt Wismar wer-
den vom 15. bis 30. März 2025 
die Wismarer Heringstage veran-
staltet. Dabei werden Restau-
rants der Stadt spezielle Herings-
speisen und -menus anbieten 
und diese auf gesonderten Spei-
sekarten ausweisen, sagte Anne 
Werth vom Hanseati-
schen Köcheclub Wism-
arbucht, der die Herings-
tage organisiert. Die 
Köche wollen damit auf 
die große wirtschaftliche 
Bedeutung des Herings 
für Wismar aufmerksam 
machen.
Schon im elften Jahr-
hundert segelten die 
Wismarer Fischer zur 
schwedischen Südwest-

küste (Schonen), um dort Herin-
ge zu fangen. Zur Konservierung 
wurden die Fische gesalzen, um 
sie dann von Wismar aus nach 
ganz Europa zu exportieren. 
„Noch bis heute ist der Hering 
der bekannteste und am meis-
ten verzehrte Speisefisch und in 

allen Meeren zu Hause“, sagte 
Werth. Er sei trotz der zurückge-
gangenen Fangquoten weiter 
der „Brot- und Butterfisch“. 
Die Wismarer Heringstage be-
ginnen am 15. März traditionell 
im Alten Hafen mit der Abholung 
des frisch angelandeten Herings. 

Die Fische werden von 
den zünftig gekleideten 
Mitgliedern des Kö-
checlubs auf hölzerne 
Karren geladen und 
durch die Altstadt bis 
zum Marktplatz gefah-
ren, berichtete Werth. 
Sie werden dabei von 
einem Blasorchester 
und dem Schützenver-
ein der Hansestadt be-
gleitet. Auf dem Markt-

platz angekommen, werden die 
Heringstage vom Bürgermeister 
Thomas Beyer (SPD) eröffnet. 
Direkt im Anschluss starte das 
große Heringsbraten an den ver-
schiedenen Ständen, zusätzlich 
werde ein Bühnenprogramm or-
ganisiert. 
Jedes Restaurant in der Stadt 
sei aufgerufen mitzumachen, 
sagte Werth. Klassiker bei der 
Zubereitung seien gebratene He-
ringe mit Bratkartoffeln und Sa-
lat. „So wie es schon unsere 
Vorfahren gegessen haben.“ Ge-
nauso traditionell seien die ein-
gelegten Heringe wie Matjes- 
oder Bismarckheringe. 

INFO
wismar.de

Foto: Erlebnis Akademie AG / Naturerbe Zentrum

Foto: Hansestadt Wismar Pressestelle / Norbert Wiaterek

Neues im Nordosten

Für Freizeitangler
Die Erlaubnis ist jetzt digital erhältlich 

Der Touristenfischereischein für  
Küsten- und Binnengewässer 
Mecklenburg-Vorpommerns kann 
jetzt digital erworben werden. 
Dieser ist ein Angebot für Ur-
laubsgäste, die nicht im Besitz 
eines Fischereischeines sind. Zu-
vor konnte der Touristenfischerei-
schein lediglich vor Ort unter der 
Woche in einer Ordnungsbehör-
de abgeholt werden. 
Die Neuerung war dank der Än-
derung des Landesfischerei-
gesetzes im Sommer 2024 mög-
lich. In dem vom Landesamt für 
Landwirtschaft, Lebens-
mittelsicherheit und Fi-
scherei (LALLF) bereitge-
stellten Online-Shop 
können Angelbegeisterte 
die auf 28 aufeinanderfol-
gende Tage befristete 
Bescheinigung für die 
Binnen- und Küstenge-
wässer im Urlaubsland 

direkt unter erlaubnis.an-
geln-mv.de für 23 Euro erwer-
ben. Dazu wird eine Begleitbro-
schüre bereitgestellt, in der 
Wissenswertes zu den vor Ort 
geltenden Bestimmungen ver-
mittelt wird. 
Weitere Tipps zum Angelurlaub 
zwischen Ostseeküste und 
Seenplatte erhalten Interessierte 
unter auf-nach-mv.de/angeln.  

INFO
erlaubnis.angeln-mv.de
auf-nach-mv.de/angeln

Retreat am Strand 
Umgang mit der Menopause 

Vom 18. bis zum 22. Sep-
tember 2025 können 
Frauen, die sich in der 
zweiten Lebenshälfte be-
finden, im StrandResort 
Markgrafenheide an ei-
nem Retreat unter dem 
Titel „SIMPLICITY“ teil-
nehmen. In der Wieder-
auflage des erstmals 
2023 veranstalteten 
ganzheitlichen Program-
mes wird ein Schwer-
punkt auf das Thema Menopau-
se gelegt. Geleitet wird das 
Retreat von Anita Heß, die als 
Coach bereits Fitnesstrainings 
und Mental-Health-Programme 
anbietet. „SIMPLICITY“ soll wie 
beispielsweise der von Heß 2019 
organisierte „Womens Feel 
Good Day“ am Strand stattfin-
den. Dabei soll die Nähe zu Was-
ser und Wald durch Aktivitäten 
wie Krafttraining am Strand so-

wie Waldspaziergänge eingebun-
den werden. Teilnehmende er-
fahren, von welcher Bewegung 
und Nahrung der Körper in den 
Wechseljahren profitiert, lernen, 
Hormonschwankungen zu ver-
stehen und erhalten Impulse, 
mit denen sie ihr Leben sinnvoll 
gestalten können.

INFO
anitahess.de

Schlossfestspiele Schwerin starten am 15. Mai
Aufführungen auf mehreren Bühnen in der UNESCO-Welterbestadt

Auch im Jahr 2025 werden die 
Schweriner Schlossfestspiele 
ihre Besucherinnen und Besu-
cher mit vielen unvergesslichen 
Theater- und Konzertmomenten 
versorgen. Die Schlossfestspiele 
umfassen Vorstellungen im 
Staatstheater und dem Alten 
Garten, im Freilichtmuseum 
Schwerin-Mueß sowie auf der 
Freilichtbühne im Schlossgarten. 
Der Schlossgarten ist wichtiger 
Teil des Gesamtensembles rund 
um das Schweriner Schloss, das 
jüngst zum UNESCO-Weltkultu-
rerbe erklärt wurde. 
Die Schlossfestspiele Schwerin 
werden am 15. Mai 2025 im Gro-
ßen Haus des Mecklenburgi-
schen Staatstheaters mit der in-
ternationalen Ballettgala eröffnet. 
Unter dem Titel „Connexion #4“ 
stehen bis zum 18. Mai vier Bal-
lettabende auf dem Spielplan. 
Verantwortlich für das spektaku-

läre Programm mit Tänzerinnen 
und Tänzern sowie Choreografin-
nen und Choreografen aus der 
ganzen Welt zeichnet Jonathan 
dos Santos. Der Brasilianer ist 
seit der Spielzeit 2024/25 neuer 
Ballettdirektor in der Landes-
hauptstadt. 
Mit „De Moorkatenoper“, einer 
Geschichte rund um eine arme 
Fischerfamilie, startet die nieder-
deutsche Fritz-Reuter-Bühne am 
20. Juni 2025 im Freilichtmuse-
um Schwerin-Mueß. Dieses 
Blues- Musical erzählt mit scharf-
züngigem Witz und eingängiger 
Musik vom Widerstand einer 
Bauerntochter gegen die Obrig-
keit.  
Der Alte Garten zwischen Staats-
theater, Staatlichem Museum 
und Schloss ist ab dem 27. Juni 
2025 Spielort des Open-Air-
Schauspiels „Merlin oder Das 
wüste Land“. Schauspieler und 

Regisseur Jonas Steglich bringt 
darin ein temporeiches Sommer-
spektakel, voller Spielwitz, mit 
Action, Musik und einem Hauch 
Magie auf die Bühne. Nach einer 
längeren Pause kehrt das Musik-
theater mit der Operette „Die 
lustige Witwe“ von Franz Lehár 
(1870-1948) wieder auf den Al-
ten Garten zurück. 1905 uraufge-
führt zählt sie laut Staatstheater 

zu den erfolgreichsten Operetten 
überhaupt. 
Das Programm auf der Freilicht-
bühne im Schlossgarten startet 
am 11. Juli 2025. Als besonderer 
Gast wird Conchita Wurst mit ih-
rem Gala-Programm „From Vien-
na with Love“ erwartet. Dabei 
werde sie zusammen mit der 
Mecklenburgischen Staatskapel-
le Schwerin auftreten. Seit ihrem 
triumphalen Sieg beim Eurovisi-
on Song Contest 2014 hat Con-
chita Wurst einige der renom-
miertesten Bühnen der Welt 
erobert. Zusammen mit dem 
Countertenor, Schauspieler und 
Regisseur Nils Wanderer werde 
sie zeitlose Klassiker und Songs 
von Prince bis Hildegard Knef 
bieten.

INFO
mecklenburgisches-staats-
theater.de

Foto: TMV / Roth 

Anita Heß bietet als Coach
Mental-Health-Programme an. 

Foto: TMV / Tiemann  

Conchita Wurst 
tritt 2025 in Schwerin auf.

Foto: Hanna Fasching 

www.auf-nach-mv.de
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Frank Schulze Geschäftsführer

Tel. 033731 32500
Fax 033731 323189
Mobile 0173 5759291

Bahnhofstr. 13
14959 Trebbin

www.adt-trebbin.de
info@adt-trebbin.de

Hausmeisterservice 
Fischer

Für Fragen und weitere Informa� onen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Inhaber Antonio Fischer • Ort 14959 Trebbin 
Tel. 033731/289669 • Mobil 0152/26598973 

E-Mail HMS-Fischer@outlook.de • Website www.HausmeisterFischer.de 

• Hausfl urreinigung
• Gebäudereinigung
• Grünanlagenpfl ege
• Hausservice 
• Reparaturen

• Baumfällarbeiten
• Objektmanagement
• Mülltonnenservice
• Winterdienst
• Baustellenreinigung

• Entrümpelung
• Sperrmüllentsorgung
• Gerätevermietung
•  Montage von 

Fer� gbauteilen
• Erdarbeiten


